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1.  

 

Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Registereintrags

Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V.

Stand vom 15.03.2022 13:01:44 bis 14.11.2022 10:18:26

Eingetragener Verein (e. V.)

Registernummer: R003464

Ersteintrag: 15.03.2022

Letzte Änderung: –

Jährliche Aktualisierung: –

Tätigkeitskategorie: Berufsverband

Kontaktdaten: Adresse:

 Magdeburger Straße 23

 06112 Halle

Deutschland

Telefonnummer: +49345214660

E-Mail-Adressen:

post@kgsan.de

Webseiten:

www.kgsan.de

Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:
Geschäftsjahr: 01/20 bis 12/20

1 bis 10.000 Euro

Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung:
1 bis 10

Vertretungsberechtigte Person(en):

Prof. Dr. Wolfgang Schütte 
Funktion: Vorstand (Vorsitzender)

Telefonnummer: +49345214660

http://www.kgsan.de
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2.  

3.  

4.  

1.  

1.  

2.  

E-Mail-Adressen:

post@kgsan.de

Matthias Hirsekorn 
Funktion: Vorstand (1. Stellvertreter)

Telefonnummer: +49345214660

E-Mail-Adressen:

post@kgsan.de

Dr. Andre Dyrna 
Funktion: Vorstand (2. Stellvertreter)

Telefonnummer: +49345214660

E-Mail-Adressen:

post@kgsan.de

Dr. Gösta Heelemann 
Funktion: Besonderer Vertreter nach § 30 BGB

Telefonnummer: +49345214660

E-Mail-Adressen:

post@kgsan.de

Beschäftigte, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (1):
Andrea Schenker-Traore 

Zahl der Mitglieder:
47 Mitglieder am 31.12.2021

Mitgliedschaften (2):
Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V.

BMVZ e. V.

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und 
Vorhabenbereiche

Interessen- und Vorhabenbereiche (1):
Gesundheitsversorgung

Die Interessenvertretung wird selbst betrieben

Beschreibung der Tätigkeit:
Die Krankenhausgesellschaft als eine Vereinigung der Krankenhausträger und ihrer Verbände hat 

insbesondere folgende Aufgaben:

a) Wahrnehmung der grundsätzlichen Belange des Gesundheitswesen durch Hinwirken auf eine 

der Würde des Menschen verpflichtete, humane, bedarfsgerechte, leistungsfähige, wirtschaftliche 
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und finanziell abgesicherte Versorgung der Bevölkerung durch eigenverantwortlich tätige 

Krankenhäuser mit pluraler Trägerstruktur sowie durch die von Krankenhausträgern selbst oder 

als Mehrheitsgesellschafter betriebenen Medizinischen Versorgungszentren (Krankenhaus-MVZ) 

sowie Pflegeschulen mit eigenem Rechtsträger, an denen ausschließlich Mitgliedskrankenhäuser 

beteiligt oder organisiert sind (Pflegeschulen);

b) Unterstützung der Mitglieder und deren Krankenhaus-MVZ bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, 

Vertretung der gemeinsamen Interessen der angeschlossenen Krankenhäuser und deren 

Krankenhaus-MVZ sowie die Förderung des Austausches von Erfahrungen und Informationen auf 

dem Gebiet des Krankenhauswesens und dem Gebiet der Gesundheitsversorgung in Krankenhaus-

MVZ sowie Pflegeschulen;

c) Erarbeitung von Stellungnahmen zu Krankenhausfragen und Fragen der Gesundheitsversorgung 

in Krankenhaus-MVZ und Pflegeschulen sowie Abgabe von Erklärungen gegenüber Behörden und 

anderen Institutionen;

d) Beratung von Behörden und anderen Institutionen bei der Vorbereitung oder Durchführung von 

das Krankenhauswesen oder der Gesundheitsversorgung in Krankenhaus-MVZ sowie 

Pflegeschulen betreffenden Gesetzen, Verordnungen und anderen Rechtsvorschriften;

e) Wahrnehmung von Mitwirkungsrechten;

f) Information der Mitglieder und deren Krankenhaus-MVZ sowie deren Pflegeschulen über 

Entwicklungen und Entscheidungen im Krankenhauswesen und ihre Beratung in Grundsatzfragen;

g) Unterstützung der Fortbildung von Mitarbeitern der Krankenhäuser und Mitarbeitern der 

Krankenhaus-MVZ sowie der Pflegeschulen.

Auftraggeberinnen und Auftraggeber (0)

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Geschäftsjahr: 01/20 bis 12/20

Keine Zuwendungen oder Zuschüsse über 20.000 Euro erhalten.

Schenkungen Dritter

Geschäftsjahr: 01/20 bis 12/20

Keine Schenkungen über 20.000 Euro erhalten.
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Jahresabschlüsse/Rechenschaftsberichte

Es bestehen handelsrechtliche Offenlegungspflichten:
Nein

Jahresabschluss/Rechenschaftsbericht liegt vor:
Ja

GuV-31-12-2020.pdf

https://www.lobbyregister.bundestag.de/media/40/94/18889/GuV-31-12-2020.pdf
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